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European Confederation of Flags e.V. 

 

 

 

 
 

Aufwandsersatzordnung 
_______________________________ 

  
Im Sinne von § 20 der Satzung ist die Aufwandsersatzordnung kein Bestandteil der 
Satzung. 
 
Diese kann mit 2/3 Mehrheit der anwesenden, stimmberechtigten Mitgliedern an der 
Jahreshauptversammlung ergänzt oder geändert werden. 

 
 

Sinn und Zweck 
 
Im Rahmen der Gemeinnützigkeitsverordnung i. V. m. § 10b EStG wird mit  
dieser Ordnung die Aufwandsentschädigung für Tätigkeiten bzw. Aufwendungen  
für den Verband geregelt. 
 

 
Personenkreis 
 
Diese Ordnung umfasst die Mitglieder des Vorstandes. 
Außerdem können auf Weisung des geschäftsführenden Vorstandes auch andere 
Personen einbezogen werden. 
 

 
Kostenarten: 
 
a) Porto, Telefon, Büromaterial werden voll erstattet   
b) Fahrtkosten mit dem Pkw werden mit 0,30 € pro km erstattet  
c) Fahrtkosten mit der Bahn (II. Klasse) werden voll erstattet. 
d) Flugkosten  (Economy-Class) werden voll erstattet. 
d) Fahrtkosten ÖPNV  werden voll erstattet. 
e) Verpflegungspauschale: Bei mehr als 06 Std. unterwegs 08,00 € 
     Bei mehr als 12 Std. unterwegs 16,00 € 
f) Übernachtungskosten (einschl. Frühstück) höchstens  50,00 € 
 
g) Sonderkosten werden voll erstattet, wenn sie zuvor vom Präsidenten /  
    Vice-Präsidenten und dem 1. Schatzmeister genehmigt wurden. 
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Genehmigung 
 
Grundsätzlich müssen Ausgaben von 2 Personen des geschäftsführenden Vorstandes 
genehmigt werden. Es reicht üblicherweise eine mündliche Rückfrage. Ab 50,00 € ist 
die Ausgabe schriftlich zu genehmigen.  
Geschäftsführende Vorstandsmitglieder können über Ausgaben bis 50,00 € selbst 
entscheiden. Darüber hinaus ist ebenfalls eine Genehmigung erforderlich. 
 
 

Ablauf 
 
Alle Kosten müssen unmittelbar mit Tätigkeiten bzw. Aufwendungen für die ECF 
zusammenhängen. Dabei ist unbedingt auf Kostenersparnis zu achten. 
 
Alle Kosten müssen schriftlich (mit Originalbeleg) eingereicht werden und folgende 
Angaben beinhalten: 
 
- Datum der Ausgaben 
- Art bzw. Verwendungszweck der Ausgaben 
- Anzahl km, Fahrt nach …, Anlass der Fahrt 
- bei Verpflegungspauschale: Angaben über Anfang und Ende der Reise 
- Kosten in EURO 
- Unterschrift 
 
 
Abrechnungen sind bis spätestens 01.12. des Geschäftsjahres beim Schatzmeister 
einzureichen. 
 

Kontrolle der Ausgaben 
 
Der Kassier prüft die eingereichten Unterlagen auf Vollständigkeit. Unklarheiten werden 
direkt mit dem Einreichenden geklärt. Bei unterschiedlicher Auffassung entscheidet der 
geschäftsführende Vorstand in der nächsten Sitzung. 
 
Der Präsident / der Vize-Präsident und der 1. Schatzmeister genehmigen alle 
Kostenbelege vor der Auszahlung. 
 
Aufgestellt und beschlossen in der Jahreshauptversammlung der ECF am 10.03.2019 
in Bretten. 
 
 
Der Vorstand 


